

Vortrag in Marseille am 20.10.2005

Die Geschichte der Fachanwaltschaften in Deutschland ist lang und wechselvoll. 

Spezialisierungen in Form von Fachanwaltsbezeichnungen waren bereits nach dem 1. Weltkrieg in der Diskussion. Schon im September 1929 fasste der Deutsche Anwaltstag einen Beschluss zur Einführung einer Richtlinie von Fachanwaltsbezeichnungen. Es handelte sich um eine Richtlinie des Deutschen Anwaltvereins, nicht der Bundesrechtsanwaltskammer. Diese Situation ist vergleichbar mit dem heutigen Schweizer Modell. 

Ab 1930 gab es aufgrund dieser Richtlinie folgende Fachanwaltsbezeichnungen:

1. Steuerrecht

2. Urheber- und Verlagsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz

3. Staats- und Verwaltungsrecht

4. Ausländerrecht

5. Arbeitsrecht und

6. Sozialversicherungsrecht.

Eine Fachanwaltsbezeichnung durfte 1930 nur führen, wer fünf Jahre zugelassen war und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Rechtsanwaltskammer vorlegte, dass er standesrechtlich nicht auffällig war. Bereits 1932 waren in Deutschland 19.000 Rechtsanwälte zugelassen, davon waren 150 Fachanwälte. Die meisten, nämlich 64 Fachanwälte, gab es auf dem Gebiet des Steuerrechts. 

Im Jahre 1935 haben die nationalsozialistischen Machthaber die Führung sämtlicher Fachanwaltsbezeichnungen verboten. Da es in Deutschland damals keine Steuerberater gab, hob der Oberfinanzpräsident 1937 das generelle Verbote auf und erließ eine Richtlinie. Der „Fachanwalt für Steuerrecht“ wurde eingeführt. Schon 1941 wurde die Bezeichnung wieder aufgehoben und der Beruf des Steuerberaters entstand. 

Die Alliierten haben nach dem 2. Weltkrieg alle Fachanwaltstitel verboten. Die Bundesrechtsanwaltsordnung, die 1959 erlassen wurde, sah somit keine Regelung zur Führung von Fachanwaltsbezeichnungen vor. 

Anfang des Jahres 1961 erließ die Bundesrechtsanwaltskammer eine Richtlinie zur Gestattung der Bezeichnung „Fachanwalt für Steuerrecht“. Das hing damit zusammen, dass die Steuerberater, die keine Juristen waren, in den Rechtsberatungsmarkt eingriffen und den Anwälten auf dem Gebiet des Steuerrechts mächtig Konkurrenz machten. Seit 1961 wurde über die Einführung weiterer Fachanwaltsbezeichnungen diskutiert. 
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Die Diskussion endete erst im Jahre 1986, als die Bundesrechtsanwaltskammer durch einen Beschluss ihrer Hauptversammlung die nachfolgenden Fachanwaltsbezeichnungen einführte:

1. Verwaltungsrecht

2. Steuerrecht

3. Arbeitsrecht und 

4. Sozialrecht.

Die Voraussetzungen waren damals, wie heute, dass jemand drei Jahre zur Rechtsanwaltschaft zugelassen war, einen Fachlehrgang auf dem Gebiet besuchte und Klausuren schrieb, die er erfolgreich bestand und Fälle nachweisen konnte auf den jeweiligen vier Fachgebieten. 

Endlich war es geschafft. Das Glück dauerte aber nur drei Jahre an. Im Jahre 1991 hob der Bundesgerichtshof die Rechtsgrundlage für diese vier Fachgebietsbezeichnungen auf. Die Richtlinie entbehre einer gesetzlichen Grundlage. Die Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer könne nicht wie ein Gesetzgeber fungieren. Es sei erforderlich, dass die Bundesrechtsanwaltsordnung  geändert würde und die vier Gebiete dort aufgenommen werden. Für ungefähr 10 Monate konnten keine Fachanwaltsbezeichnungen von den deutschen Rechtsanwaltskammern mehr vergeben werden. 1992 wurde das Gesetz erweitert.

Im Jahre 1994 wurde das Gesetz über die Neuordnung des Berufsrechts der Rechtsanwälte erlassen. Mit diesem Gesetz wurde das sog. Anwaltsparlament, zu Deutsch „die Satzungsversammlung“, geschaffen. Hintergrund war die Entscheidung unseres höchsten Verfassungsgerichts. Es hatte die Standesrichtlinien aufgehoben, weil es der Ansicht war, dass diese einer gesetzlichen Grundlage bedürfen und nicht durch die Bundesrechtsanwaltskammer erlassen werden konnten. Das gesamte anwaltliche Berufsrecht sollte also durch Deligierte, die in jeder Rechtsanwaltskammer durch demokratische Wahl gewählt wurden, erlassen werden. So entstand ein Anwaltsparlament. Es hatte nach der gesetzlichen Grundlage die Aufgabe, auch eine Fachanwaltsordnung zu erlassen. 

Diese Fachanwaltsordnung trat am 01. März 1997 in Kraft. Man kann sagen, dass es seitdem erst eine verlässliche gesetzliche Grundlage in Deutschland gibt. Mit der Einführung dieser Fachanwaltsordnung wurden zu den bereits bestehenden vier Gebieten, die ich vorhin schilderte, noch das Familien- und Strafrecht aufgenommen. 

Ich möchte die jetzt normierten Voraussetzungen noch einmal darstellen:

Der Rechtsanwalt muss drei Jahre zur Rechtsanwaltschaft zugelassen sein.

In diesen drei Jahren muss er eine bestimmte Anzahl von Fällen auf dem jeweiligen Fachgebiet nachweisen. Es sind sowohl gerichtliche als auch beratende Fälle nachzuweisen. Die Anzahl der einzelnen Fälle ist bei jedem Fachgebiet verschieden.
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Zudem kommt eine theoretische Ausbildung. Ein Lehrgang muss durch schriftliche Klausuren abgeschlossen werden. Der Fachlehrgang dauert mindestens 120 Stunden, im Steuerrecht sogar 160 Stunden. 

Im Jahre 1998 ist das deutsche Konkursrecht neu geregelt worden. Der Begriff wurde geändert. Wir verfügen nunmehr über eine Insolvenzverordnung und das Rechtsgebiet heißt „Insolvenzrecht“. Wir haben es unserem Präsidenten, Dr. Scharf, zu verdanken, dass im Jahre 1998 die Fachanwaltsordnung noch um das Fachgebiet „Insolvenzrecht“ erweitert wurde. Dies war ein wichtiges Zeichen für die deutsche Anwaltschaft, weil zunehmend Steuerberater zu Insolvenzverwaltern und nicht Anwälte bestellt wurden. Von 1999 bis 2005 gab es in Deutschland die nachfolgenden Fachanwaltsbezeichnungen:

1. Steuerrecht 

2. Verwaltungsrecht 

3. Strafrecht

4. Familienrecht

5. Arbeitsrecht

6. Sozialrecht und

7. Insolvenzrecht.

Ich war Mitglied der ersten und zweiten Sitzungsperiode des Anwaltsparlaments. Eine Periode dauert vier Jahre. Ständig wurde über die Fachgebietserweiterung diskutiert. Die Mitglieder des Anwaltsparlaments wollten über diese sieben bestehenden Fachgebietsbezeichnungen nicht hinausgehen, weil nach Deutschem Recht hinter diesen sieben Bezeichnungen jeweils eine eigene Gerichtsbarkeit steht. 

Sie waren der Auffassung, dass das Werben mit Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkten ausreicht. Junge Anwälte konnten und können z.B. fünf Interessenschwerpunkte und nach Ablauf von zwei Jahren aus diesen fünf Interessenschwerpunktgebieten zwei Tätigkeitsschwerpunkte angeben. Bei diesen Angaben handelt es sich um Selbstbenennungen. Sie werden von den Rechtsanwaltskammern nicht kontrolliert. Dies sagen auch bereits die Worte. Habe ich ein Interesse für ein bestimmtes Fachgebiet, kann ich einen sog. Interessenschwerpunkt angeben. Habe ich bereits eine Tätigkeit, die nicht unerheblich ist, auf dem einen oder anderen Gebiet entfaltet, kann ich für diese Gebiete Tätigkeitsschwerpunkte angeben. 

Eine Untersuchung des Deutschen Anwaltvereins ergab, dass der Bürger den Fachanwalt bzw. den Spezialisten will. Ich persönlich habe mich dann sehr dafür eingesetzt, dass die Fachgebiete erweitert werden, weil nur die Fachanwaltsbezeichnungen durch die Rechtsanwaltskammern geprüft werden. Der Mandant findet einen Anwalt, der ausgebildet und auf dem Gebiet bereits tätig ist. Ich konnte mich nicht durchsetzen und habe dann nach einigen Angriffen meiner Kolleginnen und Kollegen die zweite Sitzungsperiode nach zwei Jahren beendet und bin aus dem Anwaltsparlament ausgeschieden. Ich wollte ein Zeichen setzen und habe dieses auch öffentlich publiziert. 
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Ganz plötzlich, im Jahre 2003, gelang es dem heutigen Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Köln, den „Fachanwalt für Versicherungsrecht“ einzuführen. Damit wurde erstmalig das starre System verlassen. Die Tür war offen zu weiteren Fachanwaltsbezeichnungen.

Das Bundesverfassungsgericht half, die Gebietsbezeichnungen zu erweitern. Ein Kollege aus unserem Kammerbezirk, hatte angefragt, ob er sich „Spezialist für Verkehrsrecht“ nennen könne. Wir haben dies versagt. Das Bundesverfassungsgericht hat ihm Recht gegeben und festgestellt, dass er diese Bezeichnung, auch ohne gesetzliche Grundlage führen dürfe, da er tatsächlich auf diesem Gebiet seit über dreißig Jahren tätig ist. Das war der Durchbruch. Das Anwaltsparlament musste handeln. 

Seit dem 01.07. dieses Jahres gibt es nunmehr auch noch die Fachanwaltsbezeichnungen:

1. Erbrecht 

2. Bau- und Architektenrecht 

3. Transport- und Speditionsrecht

4. Miet- und Wohnungseigentumsrecht 

5. Verkehrsrecht und

6. Medizinrecht.

Wir verfügen jetzt über vierzehn Fachanwaltsbezeichnungen, die die wesentlichen Gebiete, die der Bürger nachsucht, abdecken.

Offen ist zur Zeit noch, wann man sich Spezialist nennen kann. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Spezialistenbezeichnung nur für ein Teilgebiet des Rechts möglich ist. Darüber wird am 07.11.2005 in der nächsten Sitzung des Anwaltsparlaments gesprochen.

Ich persönlich begrüße es sehr, dass wir heute diese vielfältigen Fachanwaltsbezeichnungen haben. Die Rechtsanwaltskammer Celle/Hannover verfügt über einen Anwaltsuchdienst. Täglich rufen vierzig Bürger an, die einen Fachanwalt, also einen versierten und von uns geprüften, Rechtsanwalt benannt haben wollen. 

Das Deutsche Fachanwaltsbezeichnungssystem ist nach meiner Auffassung das, was der Mandant will, wenn er einen speziellen Anwalt sucht.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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